
  08.04.1986 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.04.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0162 

Rechtssatz 

Eine Zahlung wird nicht schon mit ihrer Bezeichnung als "Abfertigung" zu einer Abfertigung iSd § 67 Abs 6 
EStG 1972, sondern nur, wenn sie nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt tatsächlich einer Abfertigung entspricht. 
Erfolgt die Zahlung aufgrund eines Vergleiches, so ist es unmaßgeblich, ob der Vergleich vor dem 
Arbeitsgericht oder dem Einigungsamt geschlossen wurde. 


